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auch bei allen anderen Schadenersatzforderungen aus Ver
trägen üblich ist —, daß die Regelungen der §§ 330 ff. ZGB 
fiur dann zur Abwicklung der Schadenersatzforderung 
herangezogen werden, wenn überhaupt ein Schadenersatz
anspruch nach den Bestimmungen des Vertragsrechts 
besteht.

Gewährt das Vertragsrecht keinen Schadenersatz für 
eine Vertragspflichtverletzung, dann kann § 93 ZGB nicht 
zum Zuge kommen, weil es an der Anwendungsvorausset
zung für den Verweis auf §§ 330 ff. ZGB fehlt.

Es ist deshalb nicht eindeutig, wenn in dem erwähnten 
Urteil des Obersten Gerichts formuliert wird: „Die grund
legenden Bestimmungen über die Verantwortlichkeit für 
Pflichtverletzungen aus Verträgen einschließlich der nicht 
qualitätsgerechten Leistung (§§ 82 bis 93 ZGB) verweisen 
in § 93 ZGB o h n e  j e d e  E i n s c h r ä n k u n g  (Hervor
hebung von uns — d. V.) ... auf die Anwendung der 
Bestimmungen über die Verantwortlichkeit für außerver
traglich verursachte Schäden.“

Hierbei wird u. E. nicht berücksichtigt, daß es bei ver
schiedenen Vertragstypen Festlegungen gibt, die die Grund
satzbestimmungen der §§ 82 bis 93 ZGB spezifizieren und 
dadurch als speziellere Regelungen an deren Stelle treten. 
Daß diese speziellen Regelungen Einschränkungen ent
halten können, zeigt nicht nur § 156 ZGB hinsichtlich der 
Kaufverträge.

In diesem Zusammenhang bleibt festzustellen, daß die 
Schadenersatzbegrenzungen des § 156 ZGB auf während 
der Garantiezeit verursachte und in den Grenzen erfah
rungsgemäßer Verhältnismäßigkeit liegende Schäden ihren 
Zweck verlieren würden, wenn der Käufer daneben wahl
weise unbegrenzt Schadenersatz nach den §§ 84 oder 330 
ZGB geltend machen könnte.

Das Verhältnis des § 156 ZGB zu den Bestimmungen 
über die allgemeine außervertragliche Verantwortlichkeit

Dargelegt wurde bereits, daß § 156 ZGB als Spezialregelung 
die Anspruchsgrundlage für den Ersatz von Mängelfolge
schäden im Kaufrecht darstellt und insofern die Anspruchs
voraussetzungen i. V. m. der Pflichtenregelung des Kauf
rechts bestimmt. Es gibt keinen Grund, dem Käufer neben 
diesem vertraglichen Anspruch wahlweise einen weiteren 
(vergleichsweise unbegrenzten) Schadenersatzanspruch auf 
außervertraglicher Grundlage (§ 330 ZGB) zu gewähren — 
zumal das Schadensrecht des ZGB nach wohl einhelliger 
Meinung das Problem der Anspruchskonkurrenz zwischen 
vertraglichen und außervertraglichen Ansprüchen beseitigt 
hat. Andernfalls wäre § 156 ZGB überflüssig.

In diesem Zusammenhang soll jedoch auf ein Argument 
eingegangen werden, das u. U. für ein Nebeneinanderbe
stehen beider Ansprüche vorgebracht werden könnte. Ein 
Nebeneinanderbestehen vertraglicher und außervertrag
licher Ansprüche — ähnlich wie im Verhältnis des § 84 ZGB 
zu § 156 ZGB — kann auch nicht damit begründet werden, 
daß bei einem außervertraglichen Anspruch nach § 330 ZGB 
eine Pflichtverletzung nachgewiesen werden muß, was 
beim vertraglichen Anspruch nach § 156 ZGB nicht erfor
derlich ist. Dem liegt der Gedanke zugrunde, daß der Nach
weis einer Pflichtverletzung oft nicht möglich ist und des
halb Schadenersatz nach § 330 ZGB ohnehin nicht in jedem 
Fall erlangt werden kann. Die Bestimmungen des ZGB zu 
den anspruchsbegründenden Pflichtverletzungen bei der 
außervertraglichen Verantwortlichkeit widerlegen das.

Die Verursachung eines Schadens durch eine fehlerhafte 
Ware würde nach § 330 ZGB i. V. m. § 324 ZGB — dem allge
meinen Schädigungsverbot — immer die Verletzung einer 
allgemeinen Verhaltenspflicht darstellen, wobei bereits die 
Entstehung des Schadens die anspruchsbegründende 
Pflichtverletzung belegt.

Der Schadenseintritt impliziert also nach dem ZGB im 
außervertraglichen Bereich bereits die Pflichtverletzung des 
Herstellers. Der Nachweis der Pflichtverletzung würde

demnach nicht zu einer Differenzierung zwischen Ansprü
chen nach den §§ 156 und 330 ZGB führen, so daß es zu 
einer echten Doppelregelung käme. Da § 330 ZGB im Ver
gleich zu § 156 ZGB unbegrenzt Schadenersatz gewährt, 
würde natürlich niemand seinen Ersatzanspruch mehr nach 
§ 156 ZGB geltend machen.

Sinngemäß trifft das auch auf die Frage zu, ob ein 
Schadenersatzanspruch, der über Begrenzungen des § 156 
ZGB hinausgeht, nach § 330 ZGB zulässig ist. Das ist eben
falls zu verneinen, weil das ZGB für diesen Fall bereits in 
§ 149 Abs. 3 eine eindeutige Regelung für das Kaufrecht 
enthält: Der Käufer kann auch nach Ablauf der Garantie
zeit Ansprüche — auch solche auf Ersatz von Mängelfolge
schäden — geltend machen, wenn die dort aufgeführten 
konkreten Pflichtverletzungen festgestellt werden.

Regelung eines Schadenersatzanspruchs 
ist Entscheidung des Gesetzgebers

Den vorstehend begründeten Positionen kann auch nicht 
überzeugend entgegengehalten werden — und das versucht 
u. E. das Oberste Gericht in der bereits mehrfach erwähn
ten Entscheidung —, daß damit der infolge eines Mangels 
Geschädigte schlechter gestellt sei als der durch eine andere 
Vertragspflichtverletzung Geschädigte, ein Ergebnis, dem 
das Oberste Gericht unter Berufung auf die Grundsätze des 
sozialistischen Rechts und das Grundanliegen des ZGB 
entgegentreten will.

Eine solche Argumentation läßt zunächst unberücksich
tigt, daß es keinen allgemeinen Anspruch eines Geschädig
ten auf Ersatz eines ihm entstandenen Schadens gibt. Im 
Regelungsbereich des Zivilrechts setzen Schadenersatzan
sprüche grundsätzlich einen materiellen Nachteil voraus, 
ideelle Schäden bleiben ohne Ausgleich (§ 336 Abs. 1 ZGB). 
Aber auch materiell Geschädigte haben in der Regel keinen 
Schadenersatzanspruch, wenn sie nur mittelbar geschädigt 
wurden (§332 ZGB). Bei Immissionen engt §329 ZGB die 
Schadenersatzansprüche weitgehend ein, weil diese Pro
zesse sich einer isolierten zivilrechtlichen Einwirkung weit
gehend entziehen. Es würde den Rahmen dieses Beitrags 
sprengen, wollte man jeweils die rechtspolitische Zielstel
lung für die eine oder andere Entscheidung darlegen. Es 
sind aber stets grundsätzliche Überlegungen, die von den 
zu regelnden gesellschaftlichen Beziehungen, ihren Lei
tungserfordernissen zum Zeitpunkt des Erlasses der Rechts
vorschrift und ihres voraussichtlichen Geltungszeitraums 
und damit auch von den zu erwartenden Ergebnissen der 
Rechtsanwendung ausgehen.

Verfolgt man die Herausbildung der Regelung des § 156 
ZGB, so bestätigt sich diese Aussage. So enthielt z. B. der 
zur öffentlichen Diskussion gestellte ZGB-Entwurf keine 
Begrenzung des Anspruchs auf die Garantiezeit, die dann 
jedoch in die endgültige Fassung des Gesetzes aufgenom
men wurde. Erkennbar ging es darum, durch die Einengung 
des Schadenersatzanspruchs in den genannten Richtungen 
dem Charakter der Beziehungen zwischen Käufer und Ver
käufer bzw. Hersteller und den Umständen, unter denen 
es hier zu einem Schadenseintritt kommen kann, Rechnung 
zu tragen. Sollte sich zu einem bestimmten Zeitpunkt die 
Auffassung durchsetzen, daß es auch für diese Sachver
halte keiner speziellen Schadenersatzregelungen bedarf, 
dann wäre es ausreichend, § 156 ZGB aufzuheben. Das hätte 
zur Folge, daß die §§ 84, 330 ZGB die unmittelbaren An
spruchsgrundlagen für solche Schadensfälle würden. 1 2
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